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Gemeinde Handewitt: Aufstellung der Festlegungs- und Einbeziehungssatzung 

für den Ortsteil Hüllerup 

hier: Zusammenfassende Stellungnahme des Kreises Schleswig-Flensburg 
        als Träger öffentlicher Belange 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die untere Denkmalschutzbehörde weist auf Folgendes hin: 

In dem o.g. Plangebiet befindet sich folgendes in die Denkmalliste des Landes Schleswig-

Holstein eingetragenes Kulturdenkmal:  

 Handewitt Bredstedter Straße 46 Sachgesamtheit: Hofstelle Bredstedter Straße 46 

ONR: 50356  

Gemäß § 12 Abs. 1 Nr.1 DSchG-SH bedarf die Instandsetzung, die Veränderung und die Ver-

nichtung eines Kulturdenkmales der Genehmigung der Unteren Denkmalschutzbehörde.  

Gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 3 DSchG-SH bedarf die Veränderung der Umgebung eines unbeweg-

lichen Kulturdenkmales, wenn sie geeignet ist, seinen Eindruck wesentlich zu beeinträchtigen, 

der Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde.  

Des Weiteren liegt der Planungsbereich zu Teilen in einem Archäologischen Interessensge-

biet, die Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein ist daher zu 

beachten. 
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Seitens der unteren Wasserbehörde bestehen gegen die Festlegungs- und Einbeziehungs-

satzung für den Ortsteil Hüllerup in der Gemeinde Handewitt keine grundsätzlichen Bedenken. 

Das Schmutzwasser ist dem gemeindlichen Schmutzwassernetz zuzuleiten. Das Nieder-

schlagswasser ist, wenn möglich auf den Grundstücken zu versickern.  

 

Die untere Naturschutzbehörde weist auf Folgendes hin: 

Entsprechend der Umweltprüfung (Kapitel 9. der Begründung) wird ein Ausgleichserfordernis 

für Erweiterungsflächen in Höhe von 2.400 m² bilanziert, die Benennung der Kompensations-

maßnahme soll bis zum Satzungsschluss erfolgen. In diesem Zuge ist der Unteren Natur-

schutzbehörde mitzuteilen, ob der Ausgleich durch die Anlage einer Ausgleichsfläche (Angabe 

des konkreten Standortes) oder durch den Erwerb von Ökopunkten (Angabe des Betreibers 

und des Aktenzeichens des Ökokontos) erfolgen soll. 

Im Plangebiet befinden sich Knicks, welche als gesetzlich geschütztes Biotop gemäß § 30 

Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.V.m. § 21 Abs. 1 Landesnaturschutzgesetz 

(LNatSchG) weder beeinträchtigt noch zerstört werden dürfen. Grundsätzlich ist entlang dieser 

Knicks mit allen baulichen Anlagen inklusive aller Nebenanlagen ein Mindestabstand von 3,00 

m zum Knickwallfuß einzuhalten. Es wird empfohlen, diesen Mindestabstand mit in die Sat-

zung und die Darstellung der Baugrenzen aufzunehmen, damit er im Rahmen nachfolgender 

Bauvorhaben berücksichtigt wird. 

Es sollte weiterhin in Betracht gezogen werden, die vorhandenen Knicks zu entwidmen. Knicks 

innerhalb bebauter Gebiete bergen regelmäßig ein Konfliktpotenzial aufgrund des notwendi-

gen Schutzstreifens sowie der Höhe des Bewuchses. Anlieger beschweren sich häufig über 

Schattenwurf, begrenzte Nutzung des Grundstücks uvm. Mit einer Entwidmung kann die 

Knickstruktur erhalten werden, gesetzliche Vorgaben u. a. zur Höhe und Häufigkeit des Rück-

schnittes fallen jedoch weg. 

 

Aus planerischer Sicht weise ich auf Folgendes hin: 

 Die unterschiedlichen Satzungsmöglichkeiten können zwar in einer Satzung kombiniert 

werden, sollten jedoch unterschiedlich gekennzeichnet sein.  

 In § 34 Abs. 5 Satz 2 ist festgehalten, dass in Satzungen nach Abs. 4 Nr. 2 und 3 

einzelne Festsetzungen nach § 9 BauGB Abs. 1 und 3 Satz 1 sowie Abs. 4 BauGB 

getroffen werden können. Dementsprechend können in eine Klarstellungssatzung 

nach Nr. 1 keine Festsetzungen nach § 9 BauGB getroffen werden. Diese Satzungs-

form hat eine rein deklaratorische Wirkung. Folglich müsste es sich hier im überwie-

genden Fall um eine Satzung nach Nr. 3 handeln. Dies widerspricht den 

Voraussetzungen einer Satzung nach Nr. 3, da hier nur einzelne Flächen einbezogen 
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werden können. Die Satzung sollte dahingehend geprüft und an die städtebaulichen 

Entwicklungsziele angepasst werden. 

 

Von den anderen Fachdiensten des Kreises Schleswig-Flensburg werden keine Hinweise 

gegeben. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Im Auftrag: 

 

gez. Kortüm 
  


